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A Planungsrechtliche 

Grundlagen 

Altes Planungsrecht
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➢ Bei der Abwägung der Potenzialflächen ist zwischen harten und 
weichen Tabukriterien zu unterscheiden (vgl. Urteil des BVerWG vom 
13.12.2012 4 CN1/11, 4 CN 2/11)

➢ Der Windenergie ist „substanziell Raum“ zu geben, wenn dieses 
grundsätzlich privilegierte Baurecht durch Flächennutzungsplanung 
mit Ausschlusswirkung beschnitten werden soll

➢ Privilegierung :

gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) gehören WEA zu 

den im Außenbereich privilegierten Vorhaben

➢ Durch Flächennutzungsplanung mit Ausschlusswirkung kann 
bestimmt werden, dass WEA nur in dafür vorgesehenen Gebieten 
zulässig ist.

Bisheriges Planungsregime bei Windenergieplanungen

A
Planungsrechtliche Grundlagen 

ALTES PLANUNGSRECHT

➢ Die Ausweisung von Sonderbauflächen muss im Rahmen eines 
schlüssigen, den gesamten Planungsraum betrachtenden Konzepts 
erfolgen. 



5 Diekmann • Mosebach & Partner

Ziel:
Errichtung von Windenergieanlagen steuern und nicht überall im 

Gemeindegebiet zulassen (Einzelanlagen vermeiden)

Weg zur Steuerung:
• Erstellung einer Standortpotenzialstudie für Windparks

• Erstellung eines Teilflächennutzungsplanes Wind mit textlicher 

Ausschlusswirkung

Ergebnis:
Windenergieanlagen sind nur 

noch innerhalb der ausgewiesenen 

Sonderbauflächen zulässig.

• Beschneidung von Baurechten an 

anderer Stelle (Privilegierung*)

• Steuerungsplanung 

(Negativplanung)

*gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

gehören WEA zu den im 
Außenbereich privilegierten 
Vorhaben

Wie wurde bisher gesteuert „altes Planungsrecht“

A
Planungsrechtliche Grundlagen 

ALTES PLANUNGSRECHT
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A Planungsrechtliche 

Grundlagen 

Neues Planungsrecht
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Was sind die wichtigsten Inhalte des WindBG?

Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG)

Quelle: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 28, 

ausgegeben zu Bonn am 28. Juli 2022 

1353

1. In Kraft seit 01.02.2023

2. Regelungen zur zukünftigen 
Bereitstellung an Fläche für 

die Nutzung von Windkraft 
(sog. Flächenbeitragswerte)

3. Regelungen zum Umgang 
mit zukünftigen 

Steuerungsmöglichkeiten 
über den 

Flächenbeitragswert

A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT
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Quelle: Anlage 1 zum 
Windenergieflächenbedarfsgesetz

Flächenbeitragswert – Was bedeutet das?

A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT
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Ziel:

Errichtung von Windenergieanlagen steuern und nicht überall im

Gemeindegebiet zulassen (Einzelanlagen vermeiden)

Weg zur Steuerung:

• Erstellung einer Standortpotenzialstudie für Windparks

• Erstellung eines Teilflächennutzungsplanes Wind

Ergebnis:

• Ist der Flächenbeitragswert erreicht, fällt die Privilegierung von 

Windenergieanlagen im Außenbereich weg!  

(→ Windenergieanlagen sind dann „nur noch“ als sonstige Vorhaben 

im Außenbereich zulässig) 

• Kein Ausschluß von WEA in Bereichen außerhalb von 
Sonderbauflächen mehr (→ Positivplanung)

Neu!

Wie wird seit dem 1. Februar 2023 gesteuert?

Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG)

A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT
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Gemeinde steuert 

durch Ausweisung von 

Sonderbauflächen für 

Windenergie im FNP

WEA sind nur noch als 

sonstige Vorhaben im 

Außenbereich zulässig

Flächenbeitragswert 

wird  erreicht

Wie wird ab dem 1. Februar 2023 gesteuert?

A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT
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A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT

Ziele Niedersachsen - Flächenbeitragswerte

Niedersächsisches Gesetz zur Umsetzung des 

Windenergieflächenbedarfsgesetzes und über 

Berichtspflichten  

(Niedersächsisches Windenergieflächenbedarfsgesetz –

NWindG –) 
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A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT

Niedersächsisches Windenergieflächenbedarfsgesetz – NWindG

§ 2 NWindG

Zur Erreichung des Flächenbeitragswertes 

„... können die Träger der Regionalplanung selbst Flächen für die 

Windenergie an Land im Sinne des § 3 Abs. 1 WindBG in ihren 

Regionalen Raumordnungsprogrammen ausweisen 
[→ Vorranggebiete für Windenergie]

oder 

Flächen anrechnen, die von Gemeinden und Samtgemeinden im 

Rahmen der Bauleitplanung für die Windenergie an Land im Sinne des 

§ 3 Abs. 1 WindBG ausgewiesen sind.“ 
[→ Sonderbauflächen für Windenergie im FNP]
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A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT

Niedersächsisches Windenergieflächenbedarfsgesetz – NWindG

Berichtspflichten der Landkreise, Gemeinden und 

Genehmigungsbehörden

§ 3 NWindG Abs. 2  (beispielhaft, verkürzt)

Die für die Bauleitplanung zuständigen Gemeinden und 

Samtgemeinden berichten dem Fachministerium jeweils für ihren 

Planungsraum jährlich bis zum 28. Februar über 

1. die im FNP ausgewiesenen Flächen für Windenergie (+ Details)

2. Dauer der Planaufstellungs- und Planänderungsverfahren eines im 

vergangen Jahr aufgestellten Bauleitplans für Windenergie

3. Planungen für neue Ausweisungen von Flächen für die Windenergie 

und u.a. auch über die voraussichtlichen Dauer der einzelnen 

Verfahrensschritte. 
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A
Planungsrechtliche Grundlagen 

NEUES PLANUNGSRECHT

Ziele Niedersachsen - Flächenbeitragswerte 

Niedersächsisches 
Windenergieflächenbedarfs-

gesetz 

(NWindG )

• 0,97 % der Kreisfläche bis 
31.12.2027  (→ 1,036 ha)

• 1,26 % der Kreisfläche bis 
31.12.2032  (→ 1.341 ha)



15 Diekmann • Mosebach & Partner

Ziele Niedersachsen 

01
Ausbau der Windenergie

PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 

• Derzeit sind 15 Windparks mit einer Flächengröße von 1420 ha (= 

1,3 % der Landkreisfläche)(Stand September 2022)

• September 2022 waren insgesamt 130 WEA im LK genehmigt

• Der Kreistag hat am 12.09.23 die Einleitung des 

Beteiligungsverfahrens zur Neuaufstellung des RROP beschlossen

• Ziel dieses RROP ist, zunächst die bestehenden Flächenkulissen und  

deren Entwicklungsmöglichkeiten raumordnerisch  zu  sichern. 

Begründung

• Erarbeitung des neuen RROP war weit fortgeschritten, als neue 
Gesetzgebung mit Flächenbeitragswerten in Kraft trat

• Ermittlung  von Windeignungsgebieten auf Landkreisebene ist 

mit erheblichem Planungsaufwand verbunden 

Wie ist der aktuelle Stand beim Landkreis Leer?
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• Die aktuellen Flächenziele werden im Rahmen anstehenden 

Neuaufstellung des RROP noch nicht berücksichtigt.

• Zur Ausweisung von weiteren Vorranggebieten für Windenergie soll im 

Anschluss ein eigenes Verfahren durchgeführt werden, da die 

Flächenbeitragswerte mit der jetzt anstehenden RROP-Änderung nicht 

erreicht werden. 

• Unabhängig davon wird der LK dem Ministerium die in den einzelnen 

Kommunen bereits als Sonderbauflächen für Windenergie 

ausgewiesenen Flächen (=erreichte Flächenbeitragswerte) zeitnah 

mitteilen.

Ziele Niedersachsen 

01
Ausbau der Windenergie

PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Wie ist der aktuelle Stand beim Landkreis Leer?
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B Standortpotenzialstudie für 

Windenergie
01 Ausschlusskriterien
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Vorgehensweise

Vorauswahl nach Ausschlusskriterien 

Arbeitsschritt 1 Ausschluss aufgrund definierter Kriterien 

Arbeitsschritt 2 Ermittlung der Suchräume

Suchräume 

Arbeitsschritt 3 Darstellung der verbleibenden Belange ohne Ausschluss-
wirkung

Arbeitsschritt 4 Optionale Bewertung der Suchräume
aufgrund gewichteter Belange (Punktesystem) 

Standortbeschreibung

Arbeitsschritt 5 Standortbeschreibung 

Konkretisierung der 

B
Standortpotenzialstudie für Windenergie

01 AUSSCHLUSSKRITERIEN
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Referenzanlage

B
Standortpotenzialstudie für Windenergie

01 AUSSCHLUSSKRITERIEN 

Gemäß Angaben aus dem Nds. Windenergieerlass wird eine 
Referenzanlagenhöhe von 200 m (H) empfohlen. 2H = 400 m 

 

Referenzanlage gemäß Nds. Windenergieerlass 2021. Für die Studie wurde eine ENERCON 

E-160 EP5 E1 ausgewählt. 
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Plan 1: Siedlung

01
Standortpotenzialstudie für Windenergie

AUSSCHLUSSFLÄCHEN
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Plan 2: Infrastruktur 

01
Standortpotenzialstudie für Windenergie

AUSSCHLUSSFLÄCHEN
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Plan 3: Natur und Landschaft

01
Standortpotenzialstudie für Windenergie

AUSSCHLUSSFLÄCHEN
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Plan 4: Raumordnung

01
Standortpotenzialstudie für Windenergie

AUSSCHLUSSFLÄCHEN
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B Standortpotenzialstudie für  Windenergie

02 Ermittlung der Suchräume
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Plan 5: Ermitteln der Suchräume

02
Standortpotenzialstudie für Windenergie

ERMITTLUNG DER SUCHRÄUME

A
B

C

D

G

H

F
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Suchräume

Suchräume  
Flächengröße

(ha)
Anteil an der 

Gemeindefläche (%)

Alle herauskommenden Suchräume 376 3,08

Größe des Bestandswindparks  212 1,74

Davon repoweringfähig nach Abzug des 
Bereichs der zweifachen Anlagenhöhe um 
Wohnhäuser (=hartes Tabukriterium)

64,12 0,53

02
Standortpotenzialstudie für Windenergie

ERMITTLUNG DER SUCHRÄUME
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Plan 6: Raumordnung – verbleibende Belange

03
Standortpotenzialstudie für Windenergie

DARSTELLUNG DER VERBLEIBENDEN BELANGE
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03
Standortpotenzialstudie für Windenergie

DARSTELLUNG DER VERBLEIBENDEN BELANGE

Plan 7: Natur und Landschaft  – verbleibende Belange
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Plan 8: Erholung und Landschaftsbild – verbleibende Belange

03
Standortpotenzialstudie für Windenergie

DARSTELLUNG DER VERBLEIBENDEN BELANGE
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Suchräume

03
Standortpotenzialstudie für Windenergie

ERMITTLUNG DER SUCHRÄUME

Suchräume  
Flächengröße

(ha)

Anteil an der 
Gemeindefläche 

(%)
Alle herauskommenden 
Suchräume

376 3,08

Größe des Bestandswindparks  212 1,74

Davon repoweringfähig nach 
Abzug des Bereichs der 
zweifachen Anlagenhöhe um 
Wohnhäuser (=hartes 
Tabukriterium)

64,12 0,53



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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